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Flächenwidmungsplan Nr. 3; 
Änderungsplan Nr. 3.18 
 
 

KUNDMACHUNG  
Planauflage  

Besondere Änderung des Flächenwidmungsplans   
g em. § 3 6a  OÖ Raumordnungsgesetz idgF.  

 

 

Die Gemeinde Straß im Attergau beabsichtigt den rechtswirksamen 

Flächenwidmungsplan Nr. 3 im Bereich  Wildenhag , Grundstück Nr . 398/1 , KG 50 033 

Wildenhag , unter Grundlage des  beiliegenden Änderungsplanes von DI Dr. Christoph 

Hauser, ARGE raum - planA vom  21.04.2026  zu ändern.  

 

Grst. Nr. 398/1 , KG 50033 Wildenhag  

im Gesamtausmaß von ca. 75  m²  

von „Grünland  -  land -  und forstwirtschaftliche Fläche “  

in „ Wohngebiet “ 

 

Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, ist berechtigt, während der 

Einsichtsfrist Anregungen oder Einwendungen beim Gemeindeamt einzubringen und in 

die Planunterlagen am Gemeindeamt Einsicht zu nehmen. Die Stellungnahme kann 

schriftlich oder während der Amtsstunden mündlich beim Gemeindeamt Straß im 

Attergau eingebracht werden.  

 

Die Stellungnahme wird bis spätestens 26. Mai 202 6  erwartet. Die Frist wird nicht 

erstreckt.  

 
 

Der Bürgermeister  
 
 
 

Thomas Mayrhofer  
 
 
 
 

➢ Öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag an der Amtstafel  

➢ Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde Straß im Attergau 
www.strassimattergau.at  

Bearbeite rin: Eva - Maria Hangweyrer  
E- Mail: gemeinde@strass.ooe.gv.at  

Telefon:  +43 (0) 7667 7112 –  0  
Fax: +43 (0) 7667 7112 - 14 

Internet: www.strassimattergau.at  


